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ten. Hiernach bedeutet Kohärenz nicht eine einheitliche Regelung des 
Glücksspielrechts in seiner Gesamtheit (= horizontale Kohärenz). Viel-
mehr hält das BVerfG eine lediglich vertikale Kohärenz für geboten und 
für ausreichend, d.  h. es kommt nur darauf an, dass die jeweilige Re-
gelungsstruktur eines einzelnen Glücks- bzw. Gewinnspiels den mit der 
Regelung verfolgten Zielen, einschließlich eines angemessenen Spieler- 
und Jugendschutzes, gerecht wird. 

Am 04. März 2010 wurde in Schlussanträgen des Generalanwaltes Paolo 
Mengozzi des EuGH in anhängigen Vorabentscheidungsverfahren betref-
fend Sportwettangebote in Deutschland deutlich, dass der EuGH dazu zu 
tendieren scheint, bei der Prüfung einer unionsrechtskonformen Ausge-
staltung des Glücks- und Gewinnspielrechts auf die vertikale, d. h. sektor-
spezifische Kohärenz, und nicht auf eine Gesamtkohärenz, abzustellen.

4. 	 Das gewerbliche Spielrecht in Deutschland

In Deutschland wird eine scharfe Trennung gezogen zwischen dem straf-
rechtlichen Glücksspielverbot – mit den beschriebenen Ausnahmen – und 
den gewerberechtlichen Bestimmungen für Unterhaltungsautomaten mit 
Gewinnmöglichkeit (Geld- oder Warengewinne). 

Unterhaltungsspiele bzw. –automaten mit Gewinnmöglichkeit sind vom 
Ursprung und vom Ergebnis her Spiele, die nicht unter das Glücksspiel-
verbot fallen. Sei es, weil es Geschicklichkeitsspiele sind oder weil das 
Merkmal der Vermögensgefährdung nicht zutrifft. Dieses letzte Kriterium 
wird von Geld-Gewinn-Spiel-Geräten erfüllt, bei denen mit begrenzten 
Einsätzen und relativ kleinen Gewinnen Vermögensverschiebungen in 
kurzer Zeit ausgeschlossen sind. 

Das Recht der Unterhaltungsspiele mit Gewinnmöglichkeit, insbesondere 
von gewerblich betriebenen GGSG, ist daher (auch historisch bedingt) 
Teil des Wirtschaftsrechts und gehört zur konkurrierenden, d.  h. in erster 
Linie dem Bund zustehenden Gesetzgebungskompetenz (Art. 74 Abs. 1 
Nr. 11 GG). Durch die Föderalismusreform wurde Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG 
dergestalt geändert, dass das „Recht der Spielhallen“ (§ 33 i GewO) auf 
die Länder übergegangen ist. Nach Auffassung des BMWi ist, ebenso wie 
im Begründungsteil zum GlüStV dargelegt, die Kompetenzverlagerung 
allerdings nicht umfassend angelegt. Vielmehr soll der Begriff „Recht der 
Spielhallen“ im Sinne der „lokalen Radizierung“ lediglich die personen- 
und orts- sowie raumgebundenen Anforderungen für Spielhallen erfas-
sen. 

Das gewerbliche Spielrecht ist in zahlreichen Vorschriften im Detail 
geregelt, insbesondere durch die GewO und durch die aufgrund von  
§ 33 f GewO erlassene SpielV. Hinzukommen die Spielverwaltungs-
vorschriften (SpielVwV), die Verordnung zur Erteilung von Unbedenk-
lichkeitsbescheinigungen (UnbBeschErtV), das Jugendschutzgesetz 
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(JuSchG), das Bauplanungs- und Bauordnungsrecht (z. B. Baunutzungs-
verordnung – BauNVO), kommunale Satzungen, Sperrzeitenregelungen, 
Vorschriften der Verwaltungsberufsgenossenschaft (z. B. Unfallverhü-
tungsvorschriften – UVV) etc. Die Regelungen sind in ihrer Gesamtheit 
deutlich detaillierter und einschränkender für die Aufstellunternehmer von 
Unterhaltungsauto-maten und Spielhallenbetreiber als der GlüStV und 
seine Ausführungsgesetze. Zudem werden – in erster Linie zu Lenkungs-
zwecken – von den Kommunen noch Vergnügungssteuern erhoben.

Die geforderte Ausweitung der im GlüStV für Spielbanken vorgeschriebe-
nen Zugangskontrollen und des Sperrdatenabgleichs auf das gewerbli-
che Spiel ist wegen des Verstoßes gegen das von Art. 2 Abs. 2 GG i. V. m. 
Art. 1 Abs. 2 GG geschützte Grundrecht auf informationelle Selbstbestim-
mung unzulässig. Zu diesem Ergebnis kommt Prof. Dr. Michael Ronel-
lenfitsch, Datenschutzbeauftragter des Landes Hessen und Professor an 
der Universität Tübingen, in seinem Rechtsgutachten zur Frage der „Ver-
einbarkeit von Zugangskontrollen für gewerbliche Spielstätten mit dem 
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung“. Für Zugangskontrol-
len zum Schutz der Spieler vor pathologischem Spielverhalten und Spiel-
sucht fehlt es an der Erforderlichkeit, da für das gewerbliche Spiel bereits 
umfangreiche und funktionierende Spielerschutzmechanismen bestehen. 
Darüber hinaus wären derartige Maßnahmen auch nicht angemessen, da 
zum Schutz weniger Spieler mit problematischem Spielverhalten umfang-
reiches Datenmaterial erstellt werden müsste, das Missbrauchsgefahren 
und die Gefahr des transparenten Spielers heraufbeschwört. 

Hersteller, Großhändler und Aufstellunternehmer von gewerblich betrie-
benen Unterhaltungsautomaten üben ein erlaubtes Gewerbe aus. Sie 
stehen unter dem Schutz von Art. 12 GG. Die sie betreffenden Vorschrif-
ten der GewO und der SpielV stellen lediglich eine Regelung der Berufs-
ausübung dar. Hersteller bzw. Aufsteller von GGSG haben, soweit sie 
die bestehenden Vorschriften erfüllen, einen Anspruch auf Erteilung von 
Bauartzulassungen durch die PTB bzw. auf Erlaubnis zur Ausübung ihres 
Gewerbes und damit zur Aufstellung von GGSG sowie zum Betrieb von 
Spielhallen. Sowohl die Bauartzulassung für GGSG nach § 33 c GewO 
als auch die Unbedenklichkeitsbescheinigung für andere Spiele gemäß 
§ 33 d GewO sind nach §  33 e GewO zu versagen, wenn die Gefahr 
besteht, dass der Spieler unangemessen hohe Verluste in kurzer Zeit er-
leidet. Im Rahmen des § 33 f GewO hat der Verordnungsgeber in der 
SpielV normiert, welche Voraussetzungen die Bauart eines GGSG erfül-
len muss, damit eine solche Bauart keine Gefahr unangemessen hoher 
Verluste in kurzer Zeit birgt und daher von der PTB zugelassen werden 
kann. Hierzu gehören insbesondere die folgenden Eckdaten: 

l	� Die Mindestspieldauer beträgt 5 Sekunden; dabei darf der Einsatz max. 
0,20 Euro und der Gewinn höchstens 2 Euro betragen. 
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l	� Die Summe der Verluste (Einsätze abzüglich Gewinne) darf im Verlauf 
einer einzelnen Stunde 80 Euro nicht übersteigen. 

l	� Die Summe der Gewinne abzüglich der Einsätze darf im Verlauf einer 
Stunde 500 Euro nicht übersteigen. 

l	� Bei langfristiger Betrachtung darf kein höherer Betrag als 33 Euro je 
Stunde als Kasseninhalt im Gerät verbleiben. In der Praxis sind es tat-
sächlich durchschnittlich nur 10 bis 15 Euro, z. T. sogar nur 5 Euro. 
Nach einer aktuellen Studie des Fraunhofer Instituts waren es im Jahre 
2009 im Durchschnitt 11,40 Euro. Im Zeitablauf ist damit das Spiel deut-
lich preiswerter geworden. Mussten Anfang der 50er Jahre noch durch-
schnittlich 5 bis 6 Stundenlöhne für eine Stunde Spielzeit aufgewandt 
werden, so ist es jetzt nur noch weniger als ein Stundenlohn. 

l	� Nach einer Stunde Spielbetrieb muss das Spielgerät eine Spielpause 
von mindestens 5 Minuten einlegen. 

l	� Das Spielgerät beinhaltet eine Kontrolleinrichtung, die sämtliche Ein-
sätze, Gewinne und den Kasseninhalt erfasst.

l	� Der Spielbetrieb darf nur mit auf Euro lautenden Münzen und Bank-
noten erfolgen. 

5.	� Die Aufstellung von GGSG in gewerblichen Spielstätten 
und in Gaststätten
Der Betrieb einer Spielstätte bzw. eines ähnlichen Unternehmens un-
terliegt grundsätzlich der Erlaubnispflicht. Der Antragsteller hat einen 
Rechtsanspruch auf Erteilung der Erlaubnis, wenn keine Versagungs-
gründe vorliegen. Die Gründe, die eine Versagung von Spielhallenerlaub-
nissen rechtfertigen, sind in § 33 i Abs. 2 GewO abschließend aufgeführt, 
z. B. wenn der Betrieb des Gewerbes eine Gefährdung der Jugend oder 
eine übermäßige Ausnutzung des Spieltriebs befürchten lässt. Zu be-
rücksichtigen sind stets die verfassungsrechtlichen Grundsätze der Be-
rufs- und Gewerbefreiheit sowie die Eigentumsgarantie, da der Betrieb 
von Spielhallen in der Bundesrepublik unter den gesetzlich bestimmten 
Voraussetzungen eine erlaubte gewerbliche Tätigkeit darstellt. 

In Spielhallen können zwei Gruppen von Gewinnspielen, die der Zulas-
sungs- bzw. der Erlaubnispflicht unterliegen, aufgestellt werden: Zum Ei-
nen GGSG gem. § 33 c Abs. 1 GewO und zum Anderen sog. andere Spie-
le mit Gewinnmöglichkeit gem. § 33 d Abs. 1 GewO. Diese Kategorien 
werden durch die SpielV noch einmal nach Art des Gewinns (Geld oder 
Waren) unterteilt. 

Je Spielhallenkonzession ist die Aufstellung von max. 12 GGSG zuläs-
sig. Hierbei muss die rechnerische Grundfläche pro Gerät mindestens  
12 m² betragen. Zusätzlich dürfen drei „andere Spiele mit Gewinnmög-
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lichkeit“ (Spiel mit überwiegender Geschicklichkeit) aufgestellt werden. 
Diese Geräte spielen in der Praxis aber keine Rolle, d.  h. es gibt keine 
Geräte am Markt, die die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Unbe-
denklichkeitsbescheinigung des Bundeskriminalamtes erfüllen, und zu-
dem für Spieler interessant sind. 

Der Ausschank von Alkohol in Spielhallen ist untersagt. Wenn in Spielhal-
len oder ähnlichen Unternehmen alkoholische Getränke zum Verzehr an 
Ort und Stelle verabreicht würden, so dürften höchstens drei Geld- oder 
Warenspielgeräte aufgestellt werden. Gemäß § 33 c Abs. 3 GewO muss 
zuvor geprüft werden, ob die Gaststätte für die Aufstellung von GGSG 
geeignet ist.

In Gaststätten dürfen unabhängig von der Größe des Betriebes seit In-
krafttreten der 5. Verordnung zur Änderung der SpielV am 01. Januar 
2006 maximal drei GGSG aufgestellt werden.

Bei bis zu zwei aufgestellten Geräten hat der Gewerbetreibende die Ein-
haltung von § 6 Abs. 2 JuSchG durch ständige Aufsicht, bei drei aufge-
stellten Geräten durch zusätzliche technische Sicherungsmaßnahmen 
sicherzustellen.

6. 	 Regelungen im Baurecht 

Die Neuerrichtung oder Erweiterung einer Spielhalle oder die Nutzungs-
änderung eines Gebäudes hin zur Spielhalle bedarf einer Baugenehmi-
gung. Diese darf nur erteilt werden, wenn die Baumaßnahme dem öffent-
lichen Baurecht entspricht. Das wichtigste Steuerungselement ist hier das 
Bauplanungsrecht: Die Festlegung, welche Nutzungsarten in den ein-
zelnen, typisiert vorgegebenen Baugebietskategorien zulässig sind, be-
stimmt potenzielle Standorte für Ansiedlungen von Spielhallen. Das Bau-
ordnungsrecht, das an die einzelne konkrete bauliche Anlage anknüpft, 
bestimmt objektbezogene Anforderungen. Lediglich in Kerngebieten sind 
Spielhallen generell zulässig. In allen anderen Baugebietskategorien sind 
sie nur eingeschränkt, ausnahmsweise oder gar nicht zulässig. In den 
Kerngebieten kann durch städtebauliche Maßnahmen (über Satzungen) 
ein Ausschluss von Spielstätten erfolgen. Die Voraussetzungen rechtmä-
ßigen Bauens werden somit durch allgemeine und besondere Anforde-
rungen an das Baugrundstück und die Bauausführung festgelegt. So ist 
z. B. bei Erteilung einer Baugenehmigung für eine Spielhalle u. a. zu prü-
fen, ob die bauordnungsrechtliche Stellplatzverpflichtung erfüllt ist, also 
ob der Gewerbebetrieb genügend PKW-Stellplätze zur Verfügung stellt 
oder diese ablösen darf. 

7. 	 Regelungen des Jugendschutzrechts

Das zum 01. April 2003 in Kraft getretene Jugendschutzgesetz (JuS-
chG) enthält in § 6 JuSchG eine eigene Vorschrift betreffend Spielhal-
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len, Glücksspiele sowie die Teilnahme an Spielen mit Gewinnmöglichkeit. 
Zentrale Bestimmung ist § 6 Abs. 2 JuSchG. Er untersagt die Teilnahme 
von Kindern und Jugendlichen an Spielen mit Gewinnmöglichkeit in der 
Öffentlichkeit. Ausgenommen sind Volksfeste, Schützenfeste, Jahrmärkte 
oder ähnliche Veranstaltungen, allerdings unter der Voraussetzung, dass 
der Gewinn in Waren von geringem Wert besteht. 

§ 6 Abs. 1 JuSchG verbietet die Anwesenheit von Kindern und Jugend- 
lichen in öffentlichen Spielhallen und ähnlichen, vorwiegend dem Spielbe-
trieb dienenden Räumen. Dabei knüpft der Begriff „Spielhalle“ an den in 
§ 33 i Abs. 1 Satz 1 GewO verwendeten Begriff an. Kindern und Jugend-
lichen ist damit auch die Teilnahme an Spielen ohne Gewinnmöglichkeit 
in Spielhallen verwehrt. 

Die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an Spielen ohne Gewinn-
möglichkeit regelt das JuSchG differenzierend, je nachdem ob die Spiele 
in Spielhallen oder an für Jugendliche frei zugänglichen Orten betrieben 
bzw. veranstaltet werden (§ 13 JuSchG). 

8. 	 Lenkung durch Steuern und Abgaben

Sowohl die öffentlichen Spielbanken als auch die gewerbliche Unter- 
haltungsautomatenwirtschaft unterliegen der Umsatzbesteuerung. Die 
Spielbanken haben außerdem sogenannte Spielbankabgaben zu ent-
richten, die so angelegt sind, dass alle anderen (Ertrag-)Steuern damit 
abgegolten sind. Die Spielbankabgaben werden von den Ländern in un-
terschiedlicher Höhe erhoben, wobei von allen Ländern für Spielbanken 
begünstigende Ausnahmen vorgesehen sind. Zumeist in Phasen wirt-
schaftlicher Schwäche oder in den ersten Jahren der Existenz von Spiel-
banken können die Spielbankabgaben reduziert werden. 

Für Aufstellunternehmer gewerblicher Unterhaltungsautomaten mit und 
ohne Gewinnmöglichkeit gilt dagegen das „normale“ Ertragsteuersystem, 
wie für alle anderen Bereiche der gewerblichen Wirtschaft. Hinzu kom-
men noch kommunale Vergnügungssteuern, die sowohl dem Zweck der 
Einnahmeerzielung dienen als auch durch eine repressive Besteuerung 
den Spielbetrieb beeinflussen, d.  h. in der Regel tendenziell prohibitiv  
wirken sollen.

9. 	 Gesetze, Kommentare, Urteile und Gutachten

Gesetze, Verordnungen, Vorschriften

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29.09.2004 (BGBl. Teil I, S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des Ge-
setzes vom 24.12.2008 (BGBl. Teil I, S. 3018).
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Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.01.1990 (BGBl. Teil I, S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3 
des Gesetzes vom 22.04.1993 (BGBl. Teil I, S. 466).

Gaststättengesetz (GastG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20.11.1998 (BGBl. Teil I, S. 3418), zuletzt geändert durch Art. 10 des Ge-
setzes vom 07.09.2007 (BGBl. Teil I, S. 2246).

Gewerbeordnung (GewO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.02.1999 (BGBl. Teil I, S. 202), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22.04.2009 (BGBl. Teil I, S. 818).

Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) – Staatsvertrag zum Glücksspiel-
wesen in Deutschland, in Kraft getreten am 01.01.2008.

Grundgesetz (GG) vom 23.05.1949 (BGBl., S. 1), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17.07.2009 (BGBl. Teil I, S. 1977).

Jugendschutzgesetz (JuSchG) vom 23.07.2002 (BGBl. Teil I, S. 2730), 
zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 1 des Gesetzes vom 31.10.2008 (BGBl. 
Teil I, S. 2149).

Spielbankgesetze am Beispiel vom Bayern – Gesetz über Spielbanken 
im Freistaat Bayern vom 26.07.1995 (GVBl. S. 350), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20.12.2007 (GVBl. S. 961).

Spielverordnung (SpielV) – Verordnung über Spielgeräte und andere 
Spiele mit Gewinnmöglichkeit – in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27.01.2006 (BGBl. Teil I, S. 280).

Spielverwaltungsvorschriften (SpielVwV) – Verwaltungsvorschriften 
zum Vollzug der §§ 33 c, 33 d, 33 i und 60 a Abs. 2 und 3 GewO sowie 
der Spielverordnung – in der Neufassung vom 31.05.2006.

Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.11.1998 (BGBl. Teil I, S. 3322), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29.06.2009 (BGBl. Teil I, S. 1658).

Unfallverhütungsvorschrift (UVV) des Hauptverbandes der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften (HVBG) – BGV C3 Spielhallen, Spielca- 
sinos und Automatensäle von Spielbanken vom 01.04.1997 mit Durch- 
führungsanweisung vom April 2002.

Vergnügungssteuersatzung am Beispiel der Stadt Kassel (Hessen) 
vom 23.01.2006.

Verordnung zur Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen 
(UnbBeschErtV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.04.1995 
(BGBl. Teil I, S. 510), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 
10.11.2001 (BGBl. Teil I, S. 2992).
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
– 	�Technische Richtlinie 4.1 (Stand: 21. April 2009) und Vorgängerver- 

sionen.
– 	Merkblatt für Antragsteller (Geldspielgeräte), Version 3.2.

Kommentare, Gutachten

Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Loseblatt-Kommentar zum 
Baugesetzbuch, 90. Auflage, München 2009.

Fischer, Kommentar zum Strafgesetzbuch und Nebengesetzen, 55. Auf-
lage, München 2008.

Landmann/Rohmer, Loseblatt-Kommentar zur Gewerbeordnung und Er-
gänzende Vorschriften, 53. Auflage, München 2009.

Maunz/Dürig, Loseblatt-Kommentar zum Grundgesetz, 54. Auflage, 
München 2009.

Nikles/Roll/Spürck/Umbach, Jugendschutzrecht – Kommentar zum 
Jugendschutzgesetz und zum Jugendmedienstaatsvertrag, 2. Auflage, 
München 2005.

Ronellenfitsch, Michael; Denfeld, Sebastian, Die Vereinbarkeit von 
Zugangskontrollen für gewerbliche Spielstätten mit dem Grundrecht auf 
informationelle Selbstbestimmung, Schriftenreihe zum Datenschutz- und 
Informationsrecht, Band 1, Hamburg 2009.

Schneider, Hans-Peter, Das Recht der Spielhallen nach der Föderalis-
musreform, Föderalismus-Studien, Band 23, Baden-Baden 2009.

Urteile

Staatliches Glücksspielmonopol 
BVerfG, Urteil vom 20.03.2009 (Az. 1 BvR 2410/08), 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20090320_1bvr241008.html 
fi  Stichwort: Rechtmäßigkeit des GlüStV – Kohärenzgebot

BVerfG, Urteil vom 14.10.2008 (Az. 1 BvR 928/08), 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20081014_1bvr092808.html 
fi � Stichwort: Verfassungsmäßigkeit der Regelungen des GlüStV zum 

gewerblichen Spielevermittler

BVerfG, Urteil vom 28.03.2006 (Az. 1 BvR 1054/01), in: NJW 2006,  
S. 1261 ff. 
fi  Stichwort: Sportwetten-Entscheidung
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Vergnügungssteuer 
BVerfG, Beschluss vom 04.02.2009 (Az. 1 BvL 8/05), 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/ls20090204_1bvl000805.html 
fi  Stichwort: Bemessungsgrundlage für den Wirklichkeitsmaßstab

BVerwG, Urteil vom 14.12.2005 (Az. 10 CN 1.05), 
http://www.bverwg.de/media/archive/3454.pdf 
fi � Stichwort: Zulässigkeit des Stückzahlmaßstabes für Unterhaltungs-

spielgeräte

BVerwG, Urteil vom 13.04.2005 (Az. 10 C 5.04 u. a.), 
http://www.bverwg.de/media/archive/2986.pdf 
fi � Stichwort: Stückzahlmaßstab und Wirklichkeitsmaßstab für Geld-

spielgeräte

Umsatzsteuer 
BFH, Beschluss vom 17.12.2008 (Az. XI R 79/07), 
http://www.bundesfinanzhof.de, 
im Rahmen des Verfahrens Vorlage zum EuGH, Rs. Leo Libera C-58/09 
fi  Stichwort: Europarechtskonformität des § 4 Nr. 9 b UStG

FG Niedersachsen, Urteil vom 18.10.2007 (Az. 5 K 137/07), 
http://www.nwb.de/finanzgericht/NFG/volltexte/2007/
oktober/5_k_137_07.doc 
fi  Stichwort: Rechtmäßigkeit des § 4 Nr. 9 b UStG

EuGH, Urteil vom 17.02.2005 in der Rechtsache Linneweber (C-453/02), 
http://www.curia.europa.eu 
fi  Stichwort: Umsatzsteuerbefreiung der Spielbanken
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V.	� DER GLÜCKS- UND GEWINNSPIELMARKT IN 
DEUTSCHLAND

1.	� Der Glücks- und Gewinnspielmarkt als Teil des  
Freizeitmarktes
Der legale Glücks- und Gewinnspielmarkt in Deutschland ist entspre-
chend den gesetzlichen Rahmendaten traditionell zweigeteilt: Staatlich 
betriebene bzw. lizenzierte Glücksspiele auf der einen Seite. Hier domi-
nieren die Spielbanken sowie der deutsche Lotto- und Totoblock. Auf der 
anderen Seite gewerblich betriebene Unterhaltungsautomaten mit Ge-
winnmöglichkeit, aufgestellt in Gaststätten und Spielstätten. Der Markt ist 
in jüngerer Zeit jedoch in Bewegung geraten. Zu den traditionellen Ange-
boten sind in großem Umfang rechtlich umstrittene Sportwetten privater 
Anbieter sowie illegale Angebote im Internet hinzukommen, in signifikan-
tem Maße grenzüberschreitende Angebote, wie das Pokerspiel. Zudem 
werden verstärkt eine Reihe von Gewinnspielen ohne oder scheinbar 
ohne Einsatz, z. B. im Rundfunk und im Fernsehen, angeboten.

2. 	 Anteile am Freizeitmarkt in Deutschland
Der Umsatz auf dem deutschen Freizeitmarkt beläuft sich auf ca. 270 bis 
300 Mrd. €. Die Summe aller Einsätze auf dem Glücks- und Gewinnspiel-
markt in Deutschland beträgt im legalen Bereich ca. 30 bis 35 Mrd. €. 
Der Anteil der Anbieter von Glücks- und Gewinnspielen am Freizeitmarkt 
(gemessen an den Einsätzen) beläuft sich damit auf ca. 10 bis 15 %. Der 
Anteil der Spielbanken am Glücks- und Gewinnspielmarkt beträgt rund 
37 %. Der Anteil der Unterhaltungsautomatenwirtschaft ist etwa genauso 
groß. Auf den deutschen Lotto- und Totoblock entfallen knapp 20 %. 

3. 	� Glücksspiele als (weitgehend) normaler Bestandteil des  
täglichen Lebens
Glücks- und Gewinnspiele sind heute nicht mehr – wie noch im 19. und 
beginnenden 20. Jahrhundert – auf wohlhabende Bevölkerungsschichten 
bzw. auf Kur- und Badeorte (vorzugsweise in Grenznähe) beschränkt. Sie 
sind vielmehr normale und selbstverständliche Bestandteile des Alltags 
geworden; insbesondere auch durch Rundfunk, Fernsehen und in jünge-
rer Zeit durch das Internet, mit zunehmender Tendenz. Im europäischen 
bzw. im internationalen Vergleich nimmt Deutschland allerdings einen 
nachgeordneten Rang ein.

4. 	 Marktanteilsverschiebungen hin zum Automatenspiel
In Deutschland gibt es derzeit 84 Spielbankenstandorte (1985 waren es 
erst 26). An zwei Standorten wird nur das „Große Spiel“ (wie z. B. Rou-
lette, Black Jack, Poker) angeboten. An 49 Standorten werden sowohl 
das „Große Spiel“ als auch das „Kleine Spiel“ (Automatenspiel) angebo-
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ten und in 33 Dependancen (Automatensälen) nur das Automatenspiel. 
Das Residenzverbot sowie das Mindestalter von 21 Jahren ist sukzessive 
in den späten 80er bzw. frühen 90er Jahren des vergangenen 20. Jahr-
hunderts aufgehoben worden.

Die Bedeutung des Automatenspiels in den Spielbanken ist in den letzten 
Jahren kontinuierlich gestiegen. Erst Mitte der 70er Jahre wurden Glücks-
spielautomaten, sog. Slotmachines, in signifikanter Zahl in Automatensä-
len aufgestellt. Die Zahl der aufgestellten Slotmachines hat sich gegen-
über 1982 fast um das 6-fache erhöht (1982: 1.598 Automaten, 1992: 
3.163 Automaten, 2003: 6.780 Automaten). 2008 waren bereits mehr als 
8.700 Slotmachines in den Automatensälen in Deutschland aufgestellt. 
In den letzten 30 Jahren gab es dementsprechend eine stetige Markt-
anteilsverschiebung hin zum Automatenspiel. Im Jahr 2007 wurden 713 
Mio. € (77 %) des Bruttospielertrages von insgesamt 923 Mio. € durch 
das „Kleine Spiel“ erwirtschaftet. Im Jahr 2008 war es bei einem Brutto-
spielertrag von 723 Mio. € nur noch ein Anteil von 537 Mio. € (74 %). In 
den Automatensälen der Spielbanken werden durchschnittlich mehr als 
100 Slotmachines betrieben, ohne regulierende Vorgaben für deren Auf-
stellung. In Einzelfällen sind es 300 Automaten und mehr. 

Zusammengefasst gilt: Die Spielbanken bieten große Kapazitäten von 
Glücksspielen regional konzentriert an. Das gewerbliche Geldgewinnspiel 
geht dagegen in die Fläche. 2009 wurden in Deutschland ca. 212.000 
GGSG gewerblich betrieben. Hiervon befinden sich ca. 90.000 Geräte 
in etwa 60.000 Gaststätten. Hinzukommen ca. 120.000 Geräte in etwa 
8.000 Spielstätten-Standorten. 

5. 	 Glücks- und Gewinnspielanbieter als Arbeitgeber

Nach Erhebungen des FfH-Instituts für Markt- und Wirtschaftsforschung 
GmbH, Berlin, bietet und sichert die gewerbliche Unterhaltungsautoma-
tenwirtschaft ca. 70.000 Arbeitsplätze. 75 % sind von weiblichen Mitar-
beitern besetzt. In den Spielbanken sind es nur ca. 5.000 Arbeitsplätze. 

6.	 Glücks- und Gewinnspielanbieter als Steuerzahler

Die Auszahlquoten bei den verschiedenen Spielangeboten am Glücks- 
und Gewinnspielmarkt differieren zwischen ca. 50 und 95 %. Die niedrigs-
ten Quoten haben Lotto und Oddset mit ca. 50 %. Gewerblich betriebene 
GGSG liegen über 75 % und die Spielbanken bei durchschnittlich 94 bis 
95 %. In Deutschland erzielten die Länder im Jahr 2000 Einnahmen aus 
Glücksspielen in Höhe von knapp 4,4 Mrd. €. Dies bedeutet gegenüber 
1970 eine Erhöhung um den Faktor 6,7. Im Jahr 2008 sind die öffentli-
chen Einnahmen aus Glücksspielen allerdings deutlich unter 4 Mrd.  € 
zurückgegangen. Die Steuer- und Abgabezahlungen der Unterhaltungs-
automatenwirtschaft liegen bei rd. 1,2 Mrd. €. Dies entspricht in etwa dem 
Marktanteil dieses Wirtschaftszweigs am Glücks- und Gewinnspielmarkt. 
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VI.	�SPIELSTÄTTEN ALS ORTE MULTIVARIABLER 
FREIZEITAKTIVITÄTEN

1. 	 Trend zum Erlebniskonsum 
Die vergangenen 20 Jahre, d.  h. die letzten 10 Jahre des 20. Jahrhun-
derts und die erste Dekade des 21. Jahrhunderts, haben in Deutschland 
erhebliche gesellschaftliche, politische und ökonomische Veränderungen 
spürbar werden lassen. Der damit verbundene Strukturwandel ist bedeu-
tend, insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern.

Vor allem die traditionellen Werte, die die Familie, der Staat und die Reli-
gion für lange Zeit geregelt haben, haben sich verändert. Freizeit und Mo-
bilität nehmen zu. Das Umwelt-, Energie- und Gesundheitsbewusstsein 
wächst. Selbstverwirklichung, Individualität und auch der Hedonismus 
bekommen höhere Stellenwerte. Reizüberflutung und Sensationslust 
gehen Hand in Hand. Das Schlagwort „Lifestyle“ ist für die Entwicklung 
kennzeichnend. „Spaß haben“ wird zum Lebensmotto. Das starre Zeitkor-
sett der klassischen Arbeitswelt wird durch einen von Flexibilität gepräg-
ten Alltag abgelöst.

Allgemeine Lebensmuster und Konsumgewohnheiten – sowie deren Ver-
änderungen – wirken sich auch auf den Freizeitbereich aus. Die Kneipe 
wird zur Erlebnisgastronomie und die Spielhalle zur modernen Spielstätte 
mit Event-Charakter. Auch Entertainment-Center, z. B. in Verbindung mit 
Shopping-Malls, sind nicht ungewöhnlich.

2. 	 Spielstätten als Teil des Freizeitmarktes
Die gewerbliche Unterhaltungsautomatenwirtschaft ist mit ihren bargeld-
betätigten Unterhaltungsautomaten Teil des Freizeitmarktes. Dies gilt 
ebenso für andere Glücks- und Gewinnspielanbieter, d.  h. für Spielban-
ken, Lotto, Toto und Sportwetten. Auf dem Markt der Glücks- und Gewinn-
spiele herrscht intensiver Wettbewerb. Dieser ist nicht zuletzt hervorgeru-
fen durch (1) das vielgestaltige, zumeist illegale Spielangebot im Internet, 
(2) in der rechtlichen Grauzone tätige Sportwettläden, (3) die Erweiterung 
der Zahl der Spielbankenstandorte, (4) die Erhöhung der Anzahl der Au-
tomatensäle der Spielbanken sowie der dort aufgestellten Slotmachines 
und (5) die zahlreichen Gewinnspielangebote in den Medien, insbeson-
dere im Fernsehen. Da das den Konsumenten für Freizeitausgaben zur 
Verfügung stehende Budget zwangsläufig begrenzt ist, sind bei wachsen-
dem Angebot und begrenzten Nachfragemöglichkeiten Marktanteilsver-
schiebungen unausweichlich. Hierbei erlitten die Anbieter der unter den 
am 01. Januar 2008 in Kraft getretenen Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) 
fallenden Glücksspiele insbesondere im Jahre 2008 erhebliche Umsatz-
einbußen. Diese sind auf den wachsenden Konkurrenzdruck, aber auch 
auf die Restriktionen des GlüStV (z. B. Werbebeschränkungen und Zu-
gangskontrollen auch zu den Automatensälen der Spielbanken) sowie auf 
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Rauchverbote zum Schutz von Nichtrauchern zurückzuführen. Darüber  
hinaus sprechen ganz offenbar die Angebote der gewerblichen Unterhal-
tungsautomatenwirtschaft die Spielgäste und deren Vorstellungen von 
moderner Freizeit vielfach mehr an als die Offerten manch anderer An-
bieter, die im Wettbewerb hinterherhinken. Die Verbände, Organisationen 
und Unternehmen der gewerblichen Unterhaltungsautomatenwirtschaft 
haben, um dieses Ergebnis zu erreichen, in den vergangenen Jahren  
erhebliche Anstrengungen in der Gestaltung von Spielstätten und bei der 
Schulung ihres Personals unternommen. 

3.	 Strukturwandel in Spielstätten

In der zweiten Hälfte der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gab 
es unter dem Stichwort „Spielhallenflut“ eine intensive Diskussion um 
das Freizeitangebot Spielstätte. Die Furcht vor Trading-Down-Effekten 
wurde geschürt und Verdrängungswettbewerb befürchtet. Zwischenzeit-
lich ist die vermeintliche „Flut“ eingedämmt. Ein Abwerten von Stadtbe-
zirken oder Straßen hat zumindest im Zusammenhang mit Spielstätten 
nicht stattgefunden. Ein Verdrängungswettbewerb konnte zu keiner Zeit 
ernsthaft festgestellt werden. Spielstätten des 21. Jahrhunderts sind kei-
ne „Spielhöllen“ und keine unspezifischen Ansammlungen von „Daddel-
kisten“. Die Branche hat Architektenwettbewerbe ausgeschrieben. Kein 
Branchenmitglied hat mehr Furcht vor dem kritischen Blick in die Fenster 
und Türen moderner Spielstätten, was an der Förderung der durchaus 
kritischen Studie „Jackpot, Erkundungen zur Kultur der Spielhallen“ aus 
dem Jahr 2010 deutlich wird. Bei aller Kritik wird in der Studie aber auch 
deutlich, dass Spielstätten heute in der Regel Freizeit- und Erlebnistreffs 
für Spiel und Kommunikation sind.

4.	 Wandel im Erscheinungsbild

Mit der Gestaltung von Spielstätten werden spezifische Zielgruppen an-
gesprochen. Die Atmosphäre ist heute zumeist hell und freundlich. Mo-
derne Spielstätten sollen offen und großzügig wirken. Dies wird durch 
entsprechende Beleuchtungselemente zusätzlich deutlich gemacht. Seit 
1989 gibt es die von den Spitzenverbänden der gewerblichen Unter-
haltungsautomatenwirtschaft getragene Spielstätten-Bewertungsaktion 
„Vorbildliche Spielstätte“. Die Betriebe, die sich daran beteiligen, werden 
auf Herz und Nieren geprüft. Zu den Kriterien der prüfenden, unabhängi-
gen Fachkommission gehören dabei Gestaltung und Optik im Außen- und 
Innenbereich, die Integration in das Straßen- und Stadtbild, der Spiel-
gerätemix sowie die Qualifikation des Personals. Spielstätten, die allein 
auf schnelle und hohe Renditen konzipiert waren, sind heute nicht mehr 
zeitgemäß. Besonders herausragende, vorbildliche Spielstätten werden 
mit dem „Golden Jack“ ausgezeichnet, der monatlich verliehen wird.
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5. 	 Schlüsselrolle des Personals

Das Personal in Spielstätten trägt wesentlich zur Kundenzufriedenheit 
und zu einer positiven Meinungsbildung bei den Spielgästen bei. Seitens 
der Betreiber wird allergrößter Wert auf Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft 
und Aufmerksamkeit gelegt. Die überwiegende Mehrzahl des Personals 
in modernen Spielstätten ist weiblich. Die Mitarbeiter tragen meist Na-
mensschilder und eine einheitliche Bekleidung zur klaren Identifikation. 
Durch Weiterbildungs- und Trainingsmaßnahmen findet ein Wandel von 
der früheren Aufsicht hin zur Fachkraft, die den Spieler auch beraten und 
betreuen kann, statt. Die Schaffung von automatenspezifischen Ausbil-
dungsberufen (vgl. hierzu S. 23 ff), in denen seit Spätsommer 2008 junge 
Menschen ausgebildet werden können, wird weiterhin zur Förderung der 
öffentlichen Akzeptanz von Spielstätten als modernes Freizeitangebot 
beitragen.

6. 	 Die Unterhaltung steht im Mittelpunkt

In modernen Spielstätten steht nicht der Geldgewinn im Mittelpunkt des 
Besuches. Vielmehr stellt das Spielen an Sport- und Unterhaltungsauto-
maten nur einen – wenngleich wesentlichen – Mosaikstein im gesamten 
Freizeitangebot einer Spielstätte dar. Daneben sind die Kommunikation 
(z. B. mit Freunden) und die Unterhaltung (z. B. Musik hören, Entertain-
ment sowie Infotainment) wichtige Faktoren.

7.	 Kundenstruktur

Unter den Gästen in Spielstätten überwiegen junge Erwachsene und der 
Anteil männlicher Gäste ist höher als derjenige weiblicher Besucher. Der 
Anteil weiblicher Besucher nimmt allerdings aufgrund des modernen, 
zeitgemäßen Geräteangebots in jüngerer Zeit deutlich zu. Die Betrei-
ber von Spielstätten haben den Zuwachs weiblicher Spieler vermehrt in 
den Blick genommen und erkennen in der Mischung von weiblichen und 
männlichen Spielern auch Rückwirkungen auf das Ambiente und die äs-
thetische Kultur von Spielstätten. Auf diesem Weg wird das Geschlechter-
Verhältnis zum Spiel neu definiert. Das Verhältnis von Stammgästen zu 
Nichtstammgästen ist etwa 3 zu 1. Das Gros der Stammgäste sind nach 
aller Erfahrung vorwiegend Spieler, die an GGSG spielen. Etwa ¼ der 
Stammgäste haben einen Migrationshintergrund. Bei der Besuchshäufig-
keit haben die Gäste, die mehrmals in der Woche kommen, den größten 
Anteil. Gäste, die täglich Spielstätten besuchen, haben nur einen gerin-
gen Anteil. Was die Aufenthaltsdauer in Spielstätten angeht, werden bei 
Befragungen zumeist ein bis zwei Stunden pro Besuch genannt, gefolgt 
von zwei bis drei Stunden. Die überwiegende Zahl aller Stammgäste be-
sucht die Spielstätte allein. Sie finden in der Spielstätte Kommunikation 
mit anderen Gästen oder dem Personal. Wenngleich sich das Angebot 
von Spielstätten generell an alle Bevölkerungsgruppen richtet, so weist
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die Gruppe der Arbeiter unter den Gästen den höchsten Anteil auf. Doch 
auch Selbstständige und Akademiker sind unter den Gästen zu finden.

8. 	 Geräteangebot

Die Palette bargeldbetätigter Unterhaltungsautomaten in Spielstätten ist 
groß. Am wichtigsten sind unstrittig GGSG – im aktuellen Casino-Look,  
im klassischen Wandgehäuse oder im Designer-Stil. Neben den GGSG 
gibt es Bildschirmspielgeräte mit moderner Touch-Screen-Bildsteuerung; 
konventionelle, aber elektronisch betriebene Brettspiele, Casual-Games, 
wie Mensch ärgere Dich nicht oder Backgammon in Form von attrakti-
ven Bistro-Tischen, Internet-Terminals, Simulatoren sowie Flipper, Darts, 
Billard und Air Hockey. Das Geräteangebot in den Spielstätten wird nicht 
nur von der Nachfrage, sondern auch von Kosten-Nutzen-Überlegungen, 
insbesondere auch von der Höhe der Vergnügungssteuersätze, mitbe-
stimmt. Geräte, wie z. B. Flipper, haben einen ausgesprochen hohen War-
tungsbedarf. Andere Geräte bzw. Spiele, wie Billard oder Darts, erfordern 
eine intensive Gästebetreuung, z. B. im Rahmen von Clubs oder Ligen. 
Auch bei GGSG reicht es heute nicht mehr, die Geräte schlicht „an die 
Wand“ zu hängen. Die Gäste wollen vielmehr beraten und betreut wer-
den. 

9.	 Das Image ändert sich

Wenngleich das Meinungsbild (Image) von Spielstätten und vom Spielen 
an GGSG bei manchen Teilen der Bevölkerung noch negativ ist, wandelt 
sich die Einstellung doch offenbar zunehmend. Zeitgemäße Spielstätten 
sind auch ein Spiegel ihrer Epoche. Sie sind ein Treffpunkt für überwie-
gend junge Erwachsene, die Kommunikation gemeinsam mit Freunden 
in einem modernen, technologiegeprägten Ambiente, das auch den Reiz 
des Spiels bietet, suchen. 

10.	Literaturhinweise

Bundesverband Automatenunternehmer e.V. (BA), Konzept 2000, Erster 
Zwischenbericht des BA-Fachbeirates, vorgelegt am 12./13. Mai 1998.

ECON-Consult, Erhebungskonzept Spielstätten und Gaststätten, Endbe-
richt, Berlin November 2001.

ECON-Consult, Erhebungskonzept Spielstätten und Gaststätten, Zusam-
menfassung, Berlin November 2001.

Emnid-Institut, Spielen an Unterhaltungsautomaten, Exklusivauswertung 
der Emnid-Freizeituntersuchung 1991.

AWI, Taschenbuch der Unterhaltungsautomatenwirtschaft 2008, Zertifi-
zierung „Vorbildliche Spielstätte“, S. 66-99.



51

Institut der deutschen Wirtschaft, Arbeitskreis Freizeitwirtschaft, Köln, 
„Verschiedene Veröffentlichungen“.

Gerhard Mercator – Universität Duisburg, Projektstudie: „Marketingorien-
tierte Spielhallenanalyse“, Duisburg 1994.

Prognos, Spielstätten 2010, Marktbedingungen und Marktperspektiven, 
Köln 1995.

Reichertz, Jo; Hitzler, Ronald, „Jackpot – Erkundungen zur Kultur der 
Spielhallen“, Duisburg/Essen 2010.



52



ANLAGEN

Anlage 1:	 �Stellungnahme des Instituts für Therapieforschung (IFT) 
für die Anhörung des Gesundheitsausschusses des 	
Deutschen Bundestages am 1. Juli 2009 ................................  55

Anlage 2:	 �„Nur zum Spaß? – Wenn’s aufhört Spaß zu machen …“, 
Informationsfolder der Spitzenverbände der Unterhaltungs-	
automatenwirtschaft gemäß § 6 Abs. 4 SpielV ........................  63

Anlage 3:	 �20 Jahre Spielerschutz: Piktogramm mit der 
Info-Telefonnummer 01801-372700 ........................................  67

Anlage 4:	 �Presseerklärung der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) vom 9. Mai 2000 zur 	
Info-Telefonnummer 01801-372700. .......................................  69

Anlage 5:	 �Dienstanweisung für Spielstättenmitarbeiter/innen 
betreffend die Einhaltung der jugendschutzrechtlichen 	
Bestimmungen (Muster) ..........................................................  71

Anlage 6:	 �Anzeigenmotiv „Der Kopf muss klar sein!“
(kein Alkohol in Spielstätten) ...................................................  73

Anlage 7:	 Meldevordruck der Aktion „Roter Brief“ ...................................  75

Anlage 8:	 �Verordnung über die Entwicklung und Erprobung der 
Berufsausbildung in der Automatenwirtschaft 	
(BGBl. I Nr. 1 vom 11. Januar 2008, S. 2–17) .........................  77

Anlage 9:	 �Eigenständige Ausbildungsberufe in der Automaten-
wirtschaft: Plakat der Arbeitsgemeinschaft 	
Automatenwirtschaft ................................................................  95

Anlage 10:	 �Presseinformation zur Gründung der Stiftung Kinder-
familien-Hilfe am 10. November 2008 .....................................  97

Anlage 11:	 �Antwort der Landesregierung Baden-Württemberg auf die 
Große Anfrage der Fraktionen der CDU, SPD, GRÜNE und 
FDP/DVP zum „Glücksspiel in Baden-Württemberg“, 	
Drs. 14/4936 vom 10. Juli 2009 ...............................................  99

Die im folgenden aufgeführten Anlagen liegen der elektronischen 
Textfassung des Sozialkonzeptes nicht bei.



Impressum 
  
Herausgeber  
Spitzenverbände der deutschen Unterhaltungsautomatenwirtschaft 
c/o Verband der Deutschen Automatenindustrie e.V. 
Dircksenstraße 49 - 10178 Berlin 
  
Verlag 
Kölner Universitätsverlag, Köln 
  
Gestaltung und Gesamtherstellung 
Institut der deutschen Wirtschaft Medien GmbH, Köln 
  
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek. 
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der  
Deutschen Nationalbibliografie. 
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 
  
ISBN 978-3-87427-102-8

 

Verbände und Organisationen der Automatenwirtschaft 

Verbände und Organisationen der Automatenwirtschaft 
 
 
 
 
 

 
 

 
Verband der Deutschen Automatenindustrie e.V. (VDAI) 
Dircksenstr. 49 
10178 Berlin 
Tel.: 030-284070 
Fax: 030-28407272 
E-Mail: vdai@vdai.de 
 

 
 

 
 

 
Deutscher Automaten-Großhandels-Verband e.V. (DAGV) 
Höller Weg 2 
56332 Oberfell 
Tel.: 02605-960855 
Fax: 02605-960858 
E-Mail: info@dagv.de 
 

 
 
 

 

 
Bundesverband Automatenunternehmer e.V. (BA) 
Verbändehaus 
Am Weidendamm 1 A 
10117 Berlin 
Tel.: 030-72625500 
Fax: 030-72625550 
E-Mail: ba@baberlin.de 
 

 

 

 
FORUM für Automatenunternehmer in Europa e.V. 
Dircksenstr. 49 
10178 Berlin 
Tel.: 030-28877380 
Fax: 030-288773813 
E-Mail: info@forum-europa.de 
 

 
 

 

 
AWI Automaten-Wirtschaftsverbände-Info GmbH 
Dircksenstr. 49 
10178 Berlin 
Tel.: 030-24087760 
Fax: 030-24087770 
E-Mail: info@awi-info.de 
 

 
 

Spitzenverbände und Organisationen
der deutschen Unterhaltungsautomatenwirtschaft




